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Steuergesetz 1 

(Änderung vom 21. Mai 2014) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. 

Das Steuergesetz vom 9. Februar 20002 wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 2 Bst. b 

2 (Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie): 
b) als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristischen Perso-

nen mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton Tantiemen, Sitzungsgelder, feste 
Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen be-
ziehen; 

§ 15 (neu) 11. Besteuerung nach dem Aufwand 
 a) Voraussetzungen 

1 Der Regierungsrat kann natürlichen Personen das Recht zugestehen, anstelle 
der Einkommens- und Vermögenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu 
entrichten, wenn sie: 
a) nicht das Schweizer Bürgerrecht haben; 
b) erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung unbeschränkt 

steuerpflichtig (§ 4) sind; und 
c) in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben. 
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, müssen 
beide die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. 

§ 15a (neu) b) Bemessung und Berechnung 

1 Die Steuer, die an die Stelle der Einkommenssteuer tritt, wird nach den jährli-
chen, in der Bemessungsperiode im In- und Ausland entstandenen Lebenshal-
tungskosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Perso-
nen, mindestens aber nach dem höchsten der folgenden Beträge bemessen: 
a) 600 000 Franken; 
b) für Steuerpflichtige mit eigenem Haushalt: dem Siebenfachen des jährlichen 

Mietzinses oder des Mietwerts nach § 22 Abs. 1 Bst. b; 
c) für die übrigen Steuerpflichtigen: dem Dreifachen des jährlichen Pensions-

preises für Unterkunft und Verpflegung am Ort des Aufenthalts nach § 4. 
2 Die Steuer wird nach dem ordentlichen Steuertarif berechnet. 
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3 Der pauschalen Vermögenssteuer, welche nach dem ordentlichen Steuertarif 
berechnet wird, unterliegen mindestens die in Abs. 4 erwähnten Vermögenswer-
te. Als Bemessungsgrundlage gilt mindestens das Zwanzigfache der Bemes-
sungsgrundlage für die pauschale Einkommenssteuer. 
4 Die Steuer nach dem Aufwand muss mindestens gleich hoch sein wie die 
Summe der nach den ordentlichen Tarifen berechneten Einkommens- und Ver-
mögenssteuern vom gesamten Bruttobetrag: 
a) des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögens und von dessen 

Einkünften; 
b) der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften; 
c) des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermögens, einschliess-

lich der grundpfändlich gesicherten Forderungen, und von dessen Einkünf-
ten; 

d) der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnlichen Rech-
te und von deren Einkünften; 

e) der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen 
fliessen; 

f) der Einkünfte, für die die steuerpflichtige Person aufgrund eines von der 
Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung gänzliche oder teilweise Entlastung von ausländischen Steuern bean-
sprucht. 

5 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlastet, 
wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften zum Satz 
des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur nach den in 
Abs. 4 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen aufgrund des betref-
fenden Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz zugewiesenen Einkom-
mensbestandteilen aus dem Quellenstaat bemessen. 
6 Der Regierungsrat kann eine von Abs. 1 und 4 abweichende Steuerbemessung 
und Steuerberechnung vorsehen, wenn dies erforderlich ist, um den in § 15 
Abs. 1 erwähnten Steuerpflichtigen die Entlastung von den Steuern eines aus-
ländischen Staats zu ermöglichen, mit dem die Schweiz ein Doppelbesteue-
rungsabkommen abgeschlossen hat. 

§ 18 b) Unselbstständige Erwerbstätigkeit 
  aa) Grundsatz 

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem 
Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte, wie Entschädigungen für 
Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, 
Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbetei-
ligungen und andere geldwerte Vorteile. 
2 Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Wei-
terbildung, einschliesslich Umschulungskosten, gelten unabhängig von deren 
Höhe nicht als andere geldwerte Vorteile. 

§ 18a (neu) bb) Mitarbeiterbeteiligungen 

1 Als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten: 
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a) Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile oder 

Beteiligungen anderer Art, welche der Arbeitgeber, dessen Muttergesell-
schaft oder eine andere Konzerngesellschaft den Mitarbeitenden abgibt; 

b) Optionen auf den Erwerb von Beteiligungen nach Bst. a. 
2 Als unechte Mitarbeiterbeteiligung gelten Anwartschaften auf blosse Bar-
geldabfindungen. 

§ 18b (neu) cc) Einkünfte aus echten Mitarbeiterbeteiligungen 

1 Geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen, ausser aus gesperrten 
oder nicht börsenkotierten Optionen, sind im Zeitpunkt des Erwerbs als Ein-
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit steuerbar. Die steuerbare Leis-
tung entspricht deren Verkehrswert vermindert um einen allfälligen Erwerbspreis. 
2 Bei Mitarbeiteraktien sind für die Berechnung der steuerbaren Leistung Sperr-
fristen mit einem Diskont von 6 Prozent pro Sperrjahr auf deren Verkehrswert zu 
berücksichtigen. Dieser Diskont gilt längstens für zehn Jahre. 
3 Geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbeiteroptio-
nen werden im Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare Leistung 
entspricht dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert um den Aus-
übungspreis. 

§ 18c (neu) dd) Einkünfte aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen 

Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen sind im Zeitpunkt 
ihres Zuflusses steuerbar. 

§ 18d (neu) ee) Anteilsmässige Besteuerung 

Hatte die steuerpflichtige Person nicht während der gesamten Zeitspanne zwi-
schen Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts der gesperrten Mitarbeiterop-
tionen gemäss § 18b Abs. 3 steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz, so werden die geldwerten Vorteile daraus anteilmässig im Verhältnis 
zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne besteuert. 

§ 19 Abs. 4 

4 Gewinne auf Grundstücken des Geschäftsvermögens werden in dem Umfang 
den steuerbaren Einkünften zugerechnet, in dem Abschreibungen zugelassen 
worden sind. 

§ 20b (neu) dd) Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Ge-
schäftsvermögens 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
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schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung 
solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im 
Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 
10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft darstellen. 
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die 
veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuer-
pflichtigen Person oder des Personenunternehmens waren. 

§ 21 Abs. 1a (neu) 
1a Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sind im Umfang von 50 Prozent 
steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- 
oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

§ 21a Abs. 1 Bst. b 

1 (Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 21 Abs. 1 Bst. c gilt 
auch): 
b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5 Prozent 

am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunter-
nehmung oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder 
Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital be-
teiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der 
übertragenen Beteiligung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn meh-
rere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

§ 24 Bst. e 

(Steuerbar sind auch): 
e) die einzelnen Gewinne von über 1000 Franken aus einer Lotterie oder einer 

lotterieähnlichen Veranstaltung; 

§ 28 Abs. 1 

1 Weiter können als Berufskosten die übrigen für die Ausübung des Berufes 
erforderlichen Kosten abgezogen werden. § 33 Abs. 3 Bst. g bleibt vorbehalten. 

§ 29 Abs. 2 Bst. f (neu) 

2 (Dazu gehören insbesondere): 
f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich 

Umschulungskosten. 

§ 33 Abs. 3 Bst. d bis g (neu) 
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3 (Weiter werden abgezogen): 
d) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 6000 

Franken an politische Parteien, die: 
 1. im Parteienregister nach Art. 76a des Bundesgesetzes über die politi-

schen Rechte vom 17. Dezember 19763 eingetragen sind, 
 2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder 
 3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments 

mindestens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben; 
e) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung jedes Kindes, welches das 

14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, 
die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kos-
ten in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbil-
dung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen, jedoch 
höchstens 6000 Franken; 

f) von den einzelnen Gewinnen aus einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen 
Veranstaltung 5 Prozent als Einsatzkosten, jedoch höchstens 5000 Franken; 

g) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12 000 Franken, sofern: 

 1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder  
 2. das 20. Altersjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskos-

ten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

§ 34 Bst. b bis e 

Bst. b wird aufgehoben. 
Bst. c bis e werden zu Bst. b bis d. 

§ 35 Abs. 1 Bst. d, e und f 

1 (Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung abgezogen): 
d) 11 000 Franken für jedes volljährige Kind bis zur Vollendung des 28. Alters-

jahres, das in Aus- oder Weiterbildung steht und dessen Unterhalt die Steu-
erpflichtigen zur Hauptsache bestreiten; 

e) 6300 Franken zusätzlich für eine allein erziehende Person, solange ein Kind 
noch nicht volljährig ist. Dieser Betrag wird bei Erwerbstätigkeit der allein 
erziehenden Person um den durch Lohnausweis bestätigten Nettolohn ab-
züglich Berufsauslagen bzw. bei selbstständiger Erwerbstätigkeit um den 
Gewinn gemäss ordnungsgemäss geführter Aufzeichnung oder Buchhaltung, 
maximal jedoch um 3200 Franken erhöht, solange ein Kind das 14. Alters-
jahr noch nicht vollendet hat. Kinderdrittbetreuungskosten gemäss § 33 
Abs. 3 Bst. e werden an diese Erhöhung angerechnet; 

f) 3200 Franken für jede steuerpflichtige Person, die über 65 Jahre alt ist oder 
eine ganze Rente der eidgenössischen Invalidenversicherung bezieht. 
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§ 36 Überschrift, Abs. 1 und 3 (aufgehoben) 

 5. Steuerberechnung 
 a) Steuertarif 
 aa) Tarif für Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden 

1 (Die Einkommenssteuer beträgt): 
(Tarifstufen 1 - 15 unverändert.) 
3.90 Prozent für die weiteren 175 100 Franken 
Für steuerbare Einkommen über 230 400 Franken beträgt die einfache Steuer 
für das ganze Einkommen 3.65 Prozent. 
(Abs. 3 wird aufgehoben) 

§ 36a (neu) bb) Kantonstarif 

§ 36 gilt auch für die Kantonssteuer. Hinzu kommt eine zusätzliche Tarifstufe 
von 7 Prozent für die weiteren 155 500 Franken. Für steuerbare Einkommen 
über 385 900 Franken beträgt die einfache Steuer für das ganze Einkommen 5 
Prozent. 

§ 38 Abs. 1 Satz 2 

1 Kapitalleistungen gemäss § 23 sowie Zahlungen bei Tod und für bleibende 
körperliche oder gesundheitliche Nachteile werden gesondert zu dem Steuersatz 
berechnet, der sich ergäbe, wenn an Stelle der einmaligen eine jährliche Leis-
tung von 1/25 der Kapitalleistung ausgerichtet würde. Die einfache Steuer be-
trägt maximal 2.5 Prozent. 

§ 44a (neu) e) Mitarbeiterbeteiligungen 

1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 18b Abs. 1 sind zum Verkehrswert steuerbar. 
Allfällige Sperrfristen sind in Anwendung von § 18b Abs. 2 zu berücksichtigen. 
2 Mitarbeiterbeteiligungen nach §§ 18b Abs. 3 und 18c sind bei Zuteilung ohne 
Steuerwert zu deklarieren. 

§ 45 Überschrift f) Lebensversicherungen 

§ 47 Abs. 1 Bst. a und b 

(1 Vom Reinvermögen werden für die Berechnung des steuerbaren Vermögens 
abgezogen): 
a) für in ungetrennter Ehe lebende Ehepaare: 250 000 Franken; 
b) für die übrigen Steuerpflichtigen: 125 000 Franken; 
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§ 48 Abs. 1 

1 Die Vermögenssteuer beträgt 0.6 Promille des steuerbaren Vermögens. 

§ 49 Abs. 1 Satz 2 

1 Verändert sich der schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise gegen-
über dem Indexstand von 100.8 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100) oder 
nach einer Anpassung um mindestens 10 Prozent, sind die Tarife der Einkom-
menssteuer unter Beibehaltung der Belastungsverhältnisse und unter Berück-
sichtigung der Teuerung, der Wirtschaftslage und der Finanzlage der Gemeinwe-
sen auf die nächste Steuerperiode hin zu ändern. Ausserdem können zu diesem 
Zwecke die Abzüge gemäss §§ 28, 33, 35 und 47 sowie der Mindestbetrag 
gemäss § 15a Abs. 1 Bst. a der Teuerung angepasst werden. 

§ 61 Abs. 1 Bst. j (neu) und Abs. 2 

(Von der Steuerpflicht sind befreit): 
j) die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die 

für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession ei-
nen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrechterhalten müs-
sen. Die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessio-
nierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind. Von der Steuerbefreiung ausge-
nommen sind Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Be-
ziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben. 

Abs. 2 wird aufgehoben. 

§ 64 Abs. 3 

3 Gewinne auf Grundstücken sind in dem Umfang als Gewinn steuerbar, in dem 
Abschreibungen zugelassen worden sind. 

§ 65 Abs. 1 Bst. g (neu) 

1 (Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch): 
g) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich 

Umschulungskosten, des eigenen Personals. 

§ 82 Abs. 1 

1 Die Minimalsteuer beträgt 0.4 Promille des massgebenden Eigenkapitals, 
mindestens aber 100 Franken. 

§ 83 Abs. 1 
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1 Holding- sowie Domizil- und gemischte Gesellschaften entrichten eine Mini-
malsteuer von 0.025 Promille vom massgebenden Eigenkapital, mindestens 
aber 100 Franken. 

§ 88 Abs. 2 

2 Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnis, mit Einschluss der Neben-
einkünfte, wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, 
Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, 
geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile, 
sowie die Ersatzeinkünfte, wie Taggelder aus Kranken-, Unfall-, Invaliden- und 
Arbeitslosenversicherung. 

§ 90 Abs. 1 Satz 2 

1 Bei der Festsetzung der Steuertarife werden Pauschalen für Berufskosten 
(§§ 27 und 28) und Versicherungsprämien (§ 33 Abs. 1 Bst. d, f und g) sowie 
Abzüge für Familienlasten (§ 35) berücksichtigt. In den Tarifen nicht berück-
sichtigte Abzüge gemäss §§ 28 und 33 können in Fällen ohne nachträgliche 
ordentliche Veranlagung gemäss § 93 auf Antrag gewährt werden. 

§ 92 Abs. 1 Bst. c und d (neu) 

1 (Die Schuldner der steuerbaren Leistungen sind verpflichtet): 
c) die Steuern periodisch an die zuständige Amtsstelle abzuliefern, mit ihr 

darüber auf dem amtlichen Formular oder elektronisch über den hierzu zur 
Verfügung gestellten Kanal abzurechnen und den Steuerbehörden zur Kon-
trolle der Steuererhebung Einblick in alle Unterlagen zu gewähren; 

d) die anteilmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen 
zu entrichten; die Arbeitgeber schulden die anteilmässige Steuer auch dann, 
wenn der geldwerte Vorteil von einer ausländischen Konzerngesellschaft aus-
gerichtet wird. 

§ 94 Abs. 2 

wird aufgehoben. 

§ 96 Abs. 1 und 2 

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung 
von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kanton sind  
für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigun-
gen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen an der Quelle steuer-
pflichtig. 
2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung 
ausländischer Unternehmungen, welche im Kanton Betriebsstätten unterhalten, 
sind für die ihnen zu Lasten dieser Betriebsstätten ausgerichteten Tantiemen, 
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Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen 
Vergütungen an der Quelle steuerpflichtig. 

§ 98a (neu) 6. Empfänger von Mitarbeiterbeteiligungen 

1 Personen, die im Zeitpunkt des Zuflusses von geldwerten Vorteilen aus gesperr-
ten Mitarbeiteroptionen gemäss § 18b Abs. 3 im Ausland wohnhaft sind, werden 
für den geldwerten Vorteil anteilmässig nach § 18d an der Quelle besteuert. 
2 Die Steuer beträgt 15 Prozent des geldwerten Vorteils. 

§ 99 7. Begriffsbestimmung 

Als im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige nach den §§ 95 bis 98a gelten natür-
liche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz 
und juristische Personen ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz. 

§ 100 Überschrift 8. Abgegoltene Steuer 

§ 101 Überschrift 9. Schuldnerpflichten 

§ 120 Abs. 2 

2 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grundstückgewinnsteuer erhöht sich bei einer 
anrechenbaren Besitzesdauer: 
von weniger als 1 Jahr um 40 Prozent 
von weniger als 2 Jahren um 30 Prozent 
von weniger als 3 Jahren um 20 Prozent 
von weniger als 4 Jahren um 10 Prozent 

§ 144 Abs. 3 Satz 2 

3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und 
juristische Personen müssen Geschäftsbücher, Aufstellungen nach § 143 Abs. 2 
und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während 
zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung und der Aufbewah-
rung richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts.4 

§ 147 Abs. 1 Bst. d (neu) 

1 (Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Bescheini-
gung einreichen): 
d) Arbeitgeber über alle notwendigen Angaben für die Veranlagung von Mitar-

beiterbeteiligungen, welche ihren Angestellten eingeräumt wurden. Die vom 
Bundesrat gestützt auf Art. 129 Abs. 1 Bst. d des Bundesgesetzes über die 
direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG)5 erlassenen Bestim-
mungen gelten sinngemäss. 

§ 167 
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1 Die Beschwerdeinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht an die Anträge der Partei-
en gebunden. 
2 Sie kann den angefochtenen Entscheid nach Anhören der beschwerdeführen-
den Partei zu deren Nachteil abändern. 
3 Der Beschwerdeinstanz stehen dieselben Befugnisse zu wie den Veranlagungs-
behörden. 

§ 191 

wird aufgehoben. 

§ 199 Abs. 1 

1 Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer wird zu einem Viertel nach Massgabe 
des Gesetzes über den Finanzausgleich6 auf die Bezirke und Gemeinden verteilt. 

§ 250b Abs. 2 

2 Für die Änderungen bei der Quellen- und Grundstückgewinnsteuer gilt das 
Übergangsrecht der §§ 245 und 246 analog mit Stichtag 31. Dezember 2009. 

§ 250c (neu) 10. Teilrevision 2014 

1 Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im Kalenderjahr 2015 
zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 
2 Für die übrigen Änderungen bei der Quellensteuer und für die Änderungen bei 
der Grundstückgewinnsteuer gilt das Übergangsrecht der §§ 245 und 246 ana-
log mit Stichtag 31. Dezember 2014. 
3 Die zeitliche Anwendbarkeit der Bestimmungen betreffend Mitarbeiterbeteili-
gungen (§§ 5 Abs. 2 Bst. b, 18, 18a bis 18d, 44a, 88 Abs. 2, 92 Abs. 1 Bst. d, 
96 Abs. 1 und 2, 98a, 99, 147 Abs. 1 Bst. d) richtet sich nach den Ausfüh-
rungsvorschriften des Bundessteuerrechts. 
4 Die Bestimmungen betreffend Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildung (§§ 18 Abs. 2, 28 Abs. 1, 29 Abs. 2 Bst. f, 33 Abs. 3 Bst. g, 34 Bst. b, 
65 Abs. 1 Bst. g) und betreffend den Sozialabzug nach § 35 Abs. 1 Bst. d fin-
den erstmals auf die im Kalenderjahr 2016 zu Ende gehende Steuerperiode 
Anwendung. 
5 § 167 Abs. 1 und 2 finden auf alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren Anwen-
dung, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmungen hängig sind. 

II. 

Das Gesetz über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven vom 
28. Januar 19887 wird per 31. Dezember 2014 aufgehoben. 

III. 

Das Gesetz über den Finanzausgleich vom 7. Februar 20018 wird wie folgt ge-
ändert: 
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§ 12 
1 Ein Viertel des Ertrages der Grundstückgewinnsteuer wird vom Kanton zu ei-
nem Drittel den Bezirken und zu zwei Dritteln den Gemeinden abgetreten. 
2 Die getrennten Bezirks- und Gemeindeanteile werden nach der relativen Steu-
erkraft auf die einzelnen Bezirke und Gemeinden verteilt. 
3 Der Anteil der Bezirke und Gemeinden wird zusammen mit dem Steuerkraft-
ausgleich nach §§ 10 und 11 dazu verwendet, um die tiefe relative Steuerkraft 
einzelner Bezirke und Gemeinden anzuheben. 

IV. 

1 Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss § 35 der 
Kantonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt publiziert und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. 
3 Er tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 

Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: Doris Kälin 
Der Protokollführer: Dr. Paul Weibel 
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